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Erstes Kapitel 

Einleitung 

Eine Österreicherin und ein Schwede heiraten in Schweden. Das Ehepaar lebt 
zwei Jahre lang mit dem gemeinsamen Sohn in Österreich. Der Ehemann 
verlässt seine Frau, kehrt zurück in sein Heimatland und drängt auf zeitnahe 
Scheidung. Die Ehefrau weiß allerdings nicht, nach welchem Recht sie sich 
scheiden lassen kann. Gilt österreichisches oder schwedisches Recht?1  

Ehen mit grenzüberschreitendem Bezug, in denen sich – wie in diesem 
kurzen Beispielsfall – die Frage nach dem anwendbaren Scheidungsrecht 
stellen kann, gibt es in zunehmendem Maße in der Europäischen Union.2 Die 
Gründe hierfür sind hinlänglich bekannt und so genügt an dieser Stelle ein 
kurzer Verweis auf die erhöhte Mobilität der Bevölkerung Europas, die nicht 
nur Folge, sondern auch klares Ziel der auf Freizügigkeit ausgerichteten eu-
ropäischen Integration ist.3 So haben von den ungefähr 122 Millionen Ehe-
paaren in der Europäischen Union circa 16 Millionen nicht die gleiche Staats-
angehörigkeit oder leben in einem Mitgliedstaat, der nicht ihr Herkunftsland 
ist.4 Die Europäische Union geht zudem davon aus, dass jedes Jahr ungefähr 
300.000 Ehen mit Auslandsbezug in der Union neu geschlossen werden.5 Die 
erhöhte Zahl grenzüberschreitender Eheschließungen führt auch zu einer 
Zunahme von Scheidungen mit internationalem Bezug. So wiesen beispiels-
weise im Jahr 2007 rund 140.000 der insgesamt 1.040.000 Ehescheidungen in 
der Europäischen Union einen Auslandsbezug auf.6 

§ 1 Hintergrund und Entwicklung der Rom III-Verordnung 
§ 1 Hintergrund und Entwicklung der Rom III-Verordnung 

Vor dem Hintergrund der steigenden Zahl von Scheidungen mit grenzüber-
schreitendem Bezug und der damit verbundenen Probleme bei der Durchfüh-
rung von Scheidungsverfahren hat sich die Europäische Union entschieden, 

                                                                    
1 Beispielsfall angelehnt an Pressemitteilung vom 24.03.2010, IP/10/347, S. 1. 
2 Kohler, FamRZ 2008, S. 1673. 
3 Vgl. auch Coester-Waltjen, StAZ 2013, S. 10 (11); Henrich in Familie, Erbe, Name, 

S. 1 (15). 
4 Kohler/Pintens, FamRZ 2011, S. 1433 (1435); Leutheusser-Schnarrenberger, ZEuP 

2011, S. 451 (458). 
5 Pressemitteilung vom 24.03.2010, IP/10/347, S. 1. 
6 Kohler/Pintens, FamRZ 2011, S. 1433 (1435). 
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das Kollisionsrecht für Ehescheidungen zumindest partiell zu vereinheitli-
chen. Diese Vereinheitlichung erfolgte durch die Verordnung (EU) 
Nr. 1259/2010 des Rates vom 20. Dezember 2010 zur Durchführung einer 
Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Tren-
nung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts,7 im Allgemei-
nen bekannt unter ihrem Beinamen Rom III-Verordnung, in der sich zunächst 
14 EU-Mitgliedstaaten im Wege der Verstärkten Zusammenarbeit auf ein 
einheitliches Scheidungskollisionsrecht verständigt haben. Seit dem 
21.06.2012 bestimmt sich daher in Deutschland und in 13 weiteren Mitglied-
staaten der Europäischen Union das auf die Scheidung anwendbare Recht 
nicht mehr nach nationalem Kollisionsrecht, sondern nach den Vorschriften 
der Rom III-Verordnung. 

I. Ausgangslage und Reformanlass 

Ausgangspunkt für die Rom III-Reform war die komplexe, uneinheitliche 
Rechtslage innerhalb der Europäischen Union, die einer steigenden Anzahl 
grenzüberschreitender Ehen und Scheidungen gegenüberstand und internatio-
nalen Paaren die Scheidung erschwerte. So wendeten vor Erlass der Rom III-
Verordnung die Gerichte in der Europäischen Union auf jeden Scheidungsfall 
mit grenzüberschreitendem Bezug ihr eigenes, nationales Kollisionsrecht an, 
um das anwendbare Recht zu bestimmen. Dabei entschieden 20 EU-Staaten 
nach Anknüpfungskriterien wie Staatsangehörigkeit oder Aufenthalt darüber, 
welches materielle Recht auf einen Scheidungsfall anwendbar sein soll.8 
Sieben Mitgliedstaaten wendeten hingegen grundsätzlich ihr eigenes materi-
elles Recht auf sämtliche Scheidungsfälle an.9 Diese Vielfalt an Kollisions-
rechten führte zu unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich der Frage, nach 
welchem materiellen Recht eine Ehe geschieden werden soll, je nachdem, in 
welchem Mitgliedstaat das Scheidungsverfahren anhängig gemacht wurde.  

Da auch die Sachnormen der EU-Mitgliedstaaten im Bereich der Ehe-
scheidung nach wie vor deutliche Unterschiede in Bezug auf Scheidungsvo-
raussetzungen und -gründe aufweisen,10 kommt der kollisionsrechtlichen 
Verweisung eine entscheidende Bedeutung zu.11 Zwar sind innerhalb der 
Europäischen Union die Regeln für die internationale Zuständigkeit der Ge-
                                                                    

7 ABlEU Nr. L 343 vom 29.12.2010, S. 10 ff. 
8 Pressemitteilung vom 24.03.2010, IP/10/347, S. 1; Andrae, FPR 2010, S. 505. 
9 Dänemark, Finnland, Irland, Lettland, Schweden, das Vereinigte Königreich und 

Zypern; Pressemitteilung vom 24.03.2010, IP/10/347, S. 1; Finger, FuR 2011, S. 61 (62) 
mit Fn. 9. 

10 Coester-Waltjen, StAZ 2013, S. 10 (13); Looschelders in FS Kropholler, S. 329 
(330); dazu ausführlicher Kohler, FamRZ 2008, S. 1673; Franzina, CDT 2011, S. 85 
(88 f.); Boele-Woelki, VUWLR 2008, S. 779 (790); Hau in FS Stürner, S. 1237; vgl. auch 
Butruille-Cardew, AJ Famille 2012, S. 376 ff. 

11 Stürner, RabelsZ 2013, S. 402 (405). 
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richte in Scheidungsverfahren durch die Brüssel IIa-Verordnung12 einheitlich 
geregelt, doch eröffnet diese Verordnung eine Vielzahl alternativer, gleich-
rangiger Gerichtsstände13 und ermöglicht damit den Scheidungswilligen, 
unter mehreren international zuständigen Gerichten das vorteilhafteste Forum 
und damit letztlich auch das für sie jeweils günstigste materielle Recht zu 
„wählen“.14 Diese „Wahl“ ist jedoch keine Rechtswahl im klassischen Sinn, 
denn sie erfolgt – im schlimmsten Falle ohne Absprache mit dem Ehepartner 
– allein durch die Anrufung eines Gerichts in dem „gewählten“ Mitglieds-
staat, weshalb diese Praxis nicht zu Unrecht als forum shopping bezeichnet 
wird.15 Betreiben zudem beide Ehepartner diese Form der „Rechtswahl“, 
kommt es zu dem vielfach beschriebenen Wettlauf zu den Gerichten.16 Die 
oben skizzierte Regelungsvielfalt stiftet damit nicht nur Verwirrung bei 
rechtsunkundigen Scheidungswilligen, sondern hilft auch denjenigen, die sich 
auskennen oder gut beraten lassen und finanziell gut ausgestattet sind, denn 
sie erlaubt es ihnen, die komplexe Rechtlage bewusst für ihre Zwecke zu 
nutzen.17 

II. Ziele der Rom III-Verordnung 

Durch die Vereinheitlichung des Scheidungskollisionsrechts im Rahmen der 
Rom III-Verordnung soll unter anderem dieser Problematik entgegengewirkt 
und dem Wettlauf zu den Gerichten vorgebeugt werden.18 Seit Geltungsbe-

                                                                    
12 Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 des Rates vom 27. November 2003 über die 

Zuständigkeit und die Anerkennung und Vollstreckung von Entscheidungen in Ehesachen 
und in Verfahren betreffend die elterliche Verantwortung und zur Aufhebung der 
Verordnung (EG) Nr. 1347/2000, ABlEU Nr. L 338 vom 23.12.2003, S. 1 ff. (Brüssel IIa-
Verordnung), dazu noch ausführlicher unten (§ 2 I.). 

13 Vgl. Art. 3 ff. Brüssel IIa-VO; Kohler, FamRZ 2008, S. 1673 (1674). 
14 Vgl. Kohler, FPR 2008, S. 193 (194); Finger, FuR 2011, S. 61 (62); Kohler, FamRZ 

2008, S. 1673; Looschelders in FS Kropholler, S. 329 (349); Buschbaum, GPR 2014, S. 4. 
15 Siehe z.B. Kohler, FamRZ 2008, S. 1673 (1675); Kohler, FPR 2008, S. 193; 

Nademleinsky, Zak 2012, S. 146 (147). 
16 Vgl. Erwägungsgrund Nr. 9 Rom III-VO; Pressemitteilung vom 24.03.2010, 

IP/10/347, S. 2; Kohler, FamRZ 2008, S. 1673 (1675); Kohler, FPR 2008, S. 193 (194); 
Finger, FuR 2011, S. 61 (64); Makowsky, GPR 2012, S. 266; Rudolf, EF-Z 2012, S. 101; 
Traar, ÖJZ 2011, S. 805 (806); Zeitzmann, ZEuS 2011, S. 87 (103); Franzina, CDT 2011, 
S. 85 (87); Butruille-Cardew/Preney, AJ Famille 2012, S. 385 (387); Baarsma, The 
Europeanisation of International Family Law, S. 153 f. 

17 Buschbaum, GPR 2014, S. 4. 
18 Erwägungsgrund Nr. 6 des Beschlusses des Rates vom 12. Juli 2010 über die 

Ermächtigung zu einer Verstärkten Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung 
und Trennung ohne Auflösung des Ehebandes anzuwendenden Rechts (2010/405/EU), 
ABlEU Nr. L 189 vom 22.07.2010, S. 12; Kohler, FPR 2008, S. 193 (194); Kohler/Pintens, 
FamRZ 2011, S. 1433; kritisch im Hinblick auf die tatsächlichen Ausmaße des Problems 



4 Erstes Kapitel: Einleitung  

ginn der Rom III-Verordnung bestimmen die Gerichte in verschiedenen Mit-
gliedstaaten der Europäischen Union anhand einheitlicher Kollisionsnormen 
das anwendbare Recht und kommen somit zum gleichen Ergebnis, wodurch 
der Anreiz für ein forum shopping beseitigt werden soll. Darüber hinaus soll 
die Verordnung die Rechtsanwendung vereinfachen, indem sie einen klaren, 
umfassenden Rechtsrahmen schafft, der den Bürgern in Bezug auf Rechtssi-
cherheit, Berechenbarkeit und Flexibilität sachgerechte Lösungen bietet und 
mehr Transparenz im internationalen Scheidungsrecht schafft.19 Durch die 
Verordnung soll außerdem die Autonomie der Ehegatten gestärkt werden, 
indem ihnen die Möglichkeit eröffnet wird, das anwendbare Recht im Wege 
einer echten Rechtswahl zu bestimmen. Nicht zuletzt soll die Harmonisierung 
der Kollisionsnormen auch die gegenseitige Anerkennung gerichtlicher Ent-
scheidungen vereinfachen, indem sie das gegenseitige Vertrauen stärkt.20  

III. Entstehungsgeschichte 

Bereits im Jahr 2006 hatte die Kommission einen Verordnungsvorschlag zur 
Vereinheitlichung des auf die Ehescheidung anwendbaren Rechts vorgelegt, 
der auch Änderungen des europäischen Verfahrensrechts in Ehesachen bein-
haltete.21 Dieser Vorschlag erhielt jedoch nicht die gemäß Art. 81 Abs. 3 
AEUV erforderliche Zustimmung aller an der justiziellen Zusammenarbeit in 
Zivilsachen beteiligten Mitgliedstaaten der Europäischen Union und scheiter-
te insbesondere am Widerstand Schwedens, das an der nach schwedischem 
Scheidungskollisionsrecht vorgesehenen grundsätzlichen Anknüpfung an die 
lex fori festhalten wollte.22 Angesichts dieser Tatsache gelangte der Rat der 
Europäischen Union sodann im Jahr 2008 zu dem Schluss, dass „die Ziele 
von Rom III unter Anwendung der einschlägigen Bestimmungen der Verträge 
nicht in einem vertretbaren Zeitraum verwirklicht werden können“,23 weil 

                                                                    
und den Handlungsbedarf der Union Boele-Woelki, YB PIL 2010, S. 1 (8 f.), siehe aber 
auch S. 23 f. 

19 Erwägungsgrund Nr. 9 Rom III-VO. 
20 Legislative Entschließung des Europäischen Parlaments vom 16. Juni 2010 zu dem 

Entwurf eines Beschlusses des Rates über die Ermächtigung zu einer Verstärkten 
Zusammenarbeit im Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des 
Ehebandes anzuwendenden Rechts (09898/2/2010 – C7-0145/2010 – 2010/0066 (NLE), 
ABlEU Nr. C 236 E vom 12.08.2011, S. 179 (180), Buchstabe J. 

21 Vorschlag der Kommission vom 17.07.2006 für eine Verordnung des Rates zur Än-
derung der Verordnung (EG) Nr. 2201/2003 im Hinblick auf die Zuständigkeit in Ehesa-
chen und zur Einführung von Vorschriften betreffend das anwendbare Recht in diesem 
Bereich, KOM (2006) 399 endgültig. 

22 Helms, FamRZ 2011, S. 1765; Wagner, StAZ 2012, S. 133 (136); Traar, ÖJZ 2011, 
S. 805 (806), dazu ausführlicher unten (Drittes Kapitel). 

23 Pressemitteilung des Rates der Europäischen Union anlässlich der 2873. Tagung des 
Rates Justiz und Inneres am 5.-6. Juni 2008 (C/08/146), 9956/08 (Presse 146), S. 22. 
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keine einhellige Bereitschaft zur Vereinheitlichung des Scheidungskollisions-
rechts bestünde und unüberwindbare Schwierigkeiten einer einmütigen Zu-
stimmung entgegenstehen würden.24 

Da die Mehrheit der Mitgliedstaaten die Ziele des Rom III-Vorschlags je-
doch befürwortete, wurden die Beratungen fortgesetzt, um die Bedingungen 
für eine sogenannte Verstärkte Zusammenarbeit zwischen den Mitgliedstaa-
ten auf dem Gebiet des Scheidungskollisionsrechts zu prüfen.25 Im weiteren 
Verlauf der Verhandlungen teilten sodann mehrere Mitgliedstaaten der 
Kommission mit, dass sie die Absicht hätten, untereinander im Bereich des 
anwendbaren Rechts in Ehesachen eine Verstärkte Zusammenarbeit zu be-
gründen, und ersuchten die Kommission, dem Rat einen entsprechenden Vor-
schlag zu unterbreiten.26 Daraufhin legte die Kommission im Jahr 2010 einen 
Verordnungsentwurf zur Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit im 
Bereich des auf die Ehescheidung und Trennung ohne Auflösung des Ehe-
bandes anzuwendenden Rechts vor.27 Auch der Rat der Europäischen Union 
und das Europäische Parlament sahen aufgrund der Vorgeschichte des 
Rom III-Vorschlags die Verstärkte Zusammenarbeit als letzte Möglichkeit, 
um den Integrationsprozess auf dem Gebiet der Ehescheidung voranzutrei-
ben, und billigten die Begründung einer Verstärkten Zusammenarbeit in die-
sem Bereich.28 Somit konnte die Rom III-Verordnung als erster Anwendungs-
fall des Instruments der Verstärkten Zusammenarbeit in der Geschichte der 
Europäischen Union im Jahr 2010 erlassen werden.   

                                                                    
24 Pressemitteilung des Rates der Europäischen Union anlässlich der 2877. Tagung des 

Rates Justiz und Inneres am 24. und 25. Juli 2008 (C/08/205), 11653/08, S. 24. 
25 Pressemitteilung des Rates der Europäischen Union anlässlich der 2873. Tagung des 
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